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lei Hilfe bei ihrer Produktion zu su
chen oder anzunehmen. Der K. ver
pflichtet ferner die Unterzeichner
staaten zu bestimmten Garantiemaß
nahmen, um die Einhaltung der von 
ihnen im K. eingegangenen Ver
pflichtungen zu gewährleisten. Der 
K. sichert allen Vertragspartnern 
ausdrücklich das »unveräußerliche 
Recht« zu, »die Erforschung, Her
stellung und Nutzung von Kern
energie zu friedlichen Zwecken 
ohne Diskriminierung ... zu entwik- 
keln«. Er verpflichtet ferner alle Ver
tragspartner, im Geiste des guten 
Willens Verhandlungen über wirk
same Maßnahmen zur Einstellung 
des nuklearen Wettrüstens in näch
ster Zukunft, zur nuklearen Abrü
stung sowie über einen Vertrag zur 
allgemeinen und vollständigen Ab
rüstung unter strenger und wirksa
mer internationaler Kontrolle zu 
führen. Der K. ist unbefristet, er 
sieht vor, daß 25 Jahre nach seinem 
Inkrafttreten eine Konferenz einzu
berufen ist, um darüber zu befinden, 
ob er weiterhin unbefristet bleiben 
oder ob seine Geltung um eine be
stimmte Zeit verlängert werden soll. 
Jeder Vertragsteilnehmer hat das 
Recht, aus dem Vertrag auszuschei
den, wenn er meint, daß »außeror
dentliche Umstände, die mit dem In
halt dieses Vertrages im Zusammen
hang stehen, die höchsten Interessen 
seines Landes gefährden«. Er muß 
jedoch über einen solchen Entschluß 
und die Gründe hierfür alle Vertrags
partner und den UNO-Sicherheits
rat drei Monate vor seinem Aus
scheiden in Kenntnis setzen. Die 
DDR hat mit einer Reihe anderer 
Staaten den K. bereits am ersten Tag 
seiner Offenlegung zur Unterzeich
nung, dem 1. 7. 1968, unterzeichnet. 
Der K. ist, nach seiner Ratifizierung 
durch die drei Depositarstaaten 
(UdSSR, USA und Großbritannien) 
sowie durch mehr als 40 weitere Si
gnatarstaaten und der Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden, am 
5. 3. 1970 in Kraft getreten. Seine

Wirkungsweise wurde 1975 und 
1980 auf Konferenzen seiner Teil
nehmer überprüft. Dabei wurden die 
Einhaltung des K. durch die kern
waffenbesitzenden Staaten festge
stellt, seine große Bedeutung gewür
digt und besonders die Rolle der In
ternationalen Atomenergie-Agentur 
(IAEA) bei der Kontrolle der friedli
chen Verwendung der Atomenergie 
hervorgehoben. Es wurde mit Nach
druck eine universelle Beteiligung an 
dem Vertrag gefordert. —► Abrü
stung
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Kinder- und Jugendsparta
kiade: sportliche Wettkämpfe der 
Kinder und Jugendlichen der DDR; 
Bestandteil der allseitigen Bildung 
und kommunistischen Erziehung 
der Jugend. Die K. sind den revolu
tionären Traditionen der deutschen 
und internationalen Arbeitersport
bewegung verpflichtet. Ziel der K. 
ist, den Kinder- und Jugendsport 
der DDR auf einer breiten Grund
lage und mit kontinuierlicher Lei
stungsentwicklung für alle Kinder 
und Jugendlichen zu fördern sowie 
sie in der Spartakiadebewegung an 
regelmäßiges Training und Wett
kämpfe heranzuführen. Zur K. wer
den im Abstand von zwei Jahren je
weils im Sommer und Winter Wett
kämpfe in den olympischen Som
mer- und Wintersportarten durchge
führt. Die erste K. fand 1966 statt 
und setzte die Tradition der Pionier
spartakiaden fort. Zur Vorbereitung 
der K. finden alle zwei Jahre Be
zirksspartakiaden und jährlich 
Kreisspartakiaden sowie Spartakia
dewettkämpfe von Bereichen, Schu
len, Berufsausbildungsstätten statt. 
Die Spartakiadewettkämpfe und da
zugehörige politische und kulturelle 
Veranstaltungen werden gemeinsam 
vom —► Deutschen Tum- und Sport
bund der DDR, den Organen der 
Volksbildung, der FDJ und der Pio
nierorganisation »Ernst Thälmann«


